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Datum Unterschrift des Teilnehmers 

Unterschrift des 1. Erziehungsberechtigten Unterschrift des 2. Erziehungsberechtigten 

Mit der Unterschrift nur eines Erziehungsberechtigten versichert dieser, dass alleiniges Sorgerecht besteht bzw. der andere 
Erziehungsberechtigte sein Einverständnis erklärt hat. Bei Unterschrift werden beide (2) Dokumentseiten akzeptiert. 

ADAC Cross Buggy RallyeCup Schnuppertag 
 
 

 

Nennformular für Teilnehmer / Teilnehmerinnen  

 
 
 

Mit der Abgabe dieser Nennung werden nachfolgend genannte rechtliche Hinweise zur Veranstaltungsdurchführung basierend auf dem 
Veranstaltungstyp „Übungs-, Trainings- & Einstellfahrten“ des ADAC Südbayern e.V. anerkannt. 
 

Name: Vorname: 

Strasse: PLZ, Wohnort: 

Geburtsdatum: ADAC Ortsclubs: 

Telefon oder Handy Nr.: E-Mail-Adresse: 

Körpergröße in cm (für Zuweisung Zeitslot): Bisherige Motorsporterfahrung (falls vorhanden): 

NENNGELD IST BEZAHLT:  NEIN (Teilnahme mit Leomax E-Buggy)  BAR  ÜBERWEISUNG 

 
Ich willige ein, dass der ADAC Südbayern e.V. meine mit der Einschreibung in die Serie/Veranstaltung/Event übermittelten Daten über die 
Vertragsdurchführung hinaus auch für folgende Zwecke verwendet:  
Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an Veranstalter, die für die Serie gewertet werden (siehe 
Serienausschreibung), an die mit der Organisation und/oder Auswertung der Serie beauftragte Firmen/Einzelpersonen und für statistische 
Zwecke, Eigenwerbung oder Serien-/Veranstaltungsbewerbung.  
Ich bin mir bewusst, dass mit der Einsendung von Bildmaterial mein Einverständnis zur uneingeschränkten und honorarfreien Verwendung, 
Verwertung oder Veröffentlichung dieses Materials durch die Serie, durch Veranstalter deren Veranstaltungen für die Serie gewertet werden 
sowie durch den ADAC1, erklärt wird.  
Darüber hinaus erkläre ich mein Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der Veranstaltungen zur Serie sowie zur 
Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der 
von meiner Person, etwaigen Begleitpersonen, die alle von mir hierüber vorab entsprechend umfassend zu informieren sind, oder der von 
meinen Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die Berichterstattung über 
die Veranstaltung, die Teilnehmer und die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbesondere Internetauftritt und Facebook, 
auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder der Serien-/Veranstaltungsbewerbung.  
Hinweise:  

• Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 
getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt der Teilnehmer die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung 
zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

o die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen,  

o die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

• Falls diese Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser Serie nicht möglich. Die Einwilligung können Sie jederzeit für 
die Zukunft unter sport@sby.adc.de widerrufen.  

• Wenn der/die Teilnehmer/in noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das 
alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich 
abzugeben.  

Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzinformation gemäß Art. 13 DSGVO 
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Allgemeine Vertragserklärungen von Bewerber, Fahrer und Beifahrer (Bewerber, Fahrer und Beifahrer = Teilnehmer)  
Die Teilnehmer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner.  
Die Teilnehmer versichern, dass  
- die in dieser Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,  
- sie uneingeschränkt den Anforderungen der Veranstaltung (=ungezeitetes und gezeitetes Training, Qualifikationstraining, Warm-up, Übungs- 
und Besichtigungsfahrten, Rennen, Wertungsläufe, Wertungsprüfungen zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten) 
gewachsen sind,  
- das Fahrzeug in allen Punkten den einschlägigen technischen Bestimmungen entspricht,  
- das Fahrzeug in allen Teilen jederzeit durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann und  
- sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen werden.  
Sie erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass Sie nur nüchtern und gesund an der Veranstaltung teilnehmen. 
Darüber hinaus erkennen Sie mit Ihrer Unterschrift das festgelegte Alterslimit von 8-12 Jahren für den E-Buggy von Leomax und das 
Mindestalter von 12 Jahren für die Teilnahme im XC-Cup Buggy an. Die zusätzlichen Bestimmungen zur Haftung im Bezug auf die eingesetzten 
Fahrzeuge liegen am Veranstaltungstag vor Ort aus und müssen vom Teilnehmer bzw. im Falle der Minderjährigkeit vom gesetzlichen Vertreter 
unterzeichnet werden, andernfalls wird die Teilnahme untersagt. 
Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung  
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von 
ihnen verursachten Schäden. Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
entstehen, und zwar gegenüber  
- den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und Helfern,  
- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge (soweit die 
Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern,  
- der FIA, der CIK, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern und 
Generalsekretären, Mitarbeitern und Mitgliedern,  
- dem ADAC e. V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e. V. verbundenen Unternehmen, deren Präsidenten, 
Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären,  
- dem Promotor/Serienorganisator,  
- dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen anderen 
Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,  
- den Straßenbaulastträgern und  
- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten 
Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern.  
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten 
beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Der 
Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und 
außervertraglicher Haftung und für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.  
Mit Abgabe der Nennung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherungen (Kfz-
Haftpflicht, Kasko- und Insassen- Unfallversicherung) für Schäden, die im Rahmen einer Veranstaltung, die auf die Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie verpflichten sich, auch den Halter und den Eigentümer des eingesetzten 
Fahrzeugs davon zu unterrichten.  
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die 
automobilsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden 
Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst sondern auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen 
Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber dem Renn-/Rallyeleiter, Sportkommissar, lt. Rallyearzt, Medizinischen Einsatzleiter, DMSB 
Verbandsarzt, Koordination Automobilsport (DMSB) und dem Versicherungsschadensbüro. Mit Speicherung, Übermittlung und der 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gem. Datenschutzbestimmungen des DMSB, unter Berücksichtigung des 
Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom DMSB Datenschutzbeauftragten Auskunft über 
diese Daten von mir zu erhalten und/oder mein Widerspruchsrecht auszuüben.  
Die Datenschutzbestimmungen sind jederzeit einzusehen unter www.dmsb.de und/oder liegen beim Veranstalter vor 
Ort aus. 
 

 
ADAC Südbayern e.V. - Motorsport und Ortsclubs, ernst.rode@sby.adac.de 
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